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Ein guter Rechtsbeistand hilft,  
überflüssige Prozesse zu verhindern  
und unvermeidbare zu gewinnen.

Ein Anwalt kostet 
weniger als keiner

ein Vertrag mit der Mitgründerin, eine Mietzinser-
höhung, die Anfechtung der Kündigung eines Mit-
arbeiters – es gibt viele Situationen, in denen man 
am liebsten sofort einen Anwalt einschalten möch-
te. Trotzdem scheuen viele davor zurück: Anwälte 
sind zu teuer, Prozesse dauern zu lange. Wann also 
brauchen Sie einen Anwalt?

In der Schweiz gibt es keinen Anwaltszwang;  
jeder kann seine Sache persönlich vor Gericht ver-
treten, und auch Verträge kann jeder selber prüfen 
oder verfassen. Wenn Sie sich jedoch ernsthaft die 
Frage stellen, ob Sie einen Anwalt brauchen, sollten 
Sie einen aufsuchen. Ein guter Anwalt wird Sie auf-
klären, wenn er ein Engagement als nicht erfolgver-
sprechend und unökonomisch beurteilt.

Klare Verhältnisse verhindern  
Streitigkeiten

Der Beizug eines Anwalts empfiehlt sich auch dann, 
wenn die Gegenseite anwaltlich vertreten ist oder 
wenn bei Gericht Rechtsschriften einzureichen 
sind. Die Mandatierung eines Anwalts ist aber nicht 
nur nützlich, wenn Sie mit jemandem im Streit lie-
gen – vielmehr hilft ein guter Anwalt, solche Strei-
tigkeiten mit rechtswirksamen Verträgen und mit 
klaren Verhältnissen von vornherein zu verhin-
dern. Er unterstützt Sie bei der Vertragsredaktion, 

im Corporate Housekeeping oder beim Kontakt zu 
Behörden. Oder er bewahrt Sie davor, mit einer un-
bedachten E-Mail an einen Kunden, an Lieferanten 
oder Mitarbeiter eine schlechte Ausgangslage für 
einen Streit zu schaffen.

Pflegen Sie einen guten Austausch mit Ihrem 
Hausanwalt. Nicht erst, wenn der Vertrag bereits zu 
Ende verhandelt ist; nicht erst, wenn die Gegen- 
seite bereits das Gericht eingeschaltet hat oder die 
Frist für eine Beschwerde schon (fast) abgelaufen 
ist. Der frühe Beizug eines Anwalts hilft, überflüs- 
sige Prozesse zu verhindern und unvermeidbare  
zu gewinnen. Eine ständige Rechtsbegleitung ist 
günstiger, als man denkt – und gewährt ganz ähn-
lich wie eine Versicherungsprämie Schutz gegen 
böse Überraschungen.

Anwälte haften nicht für Ihren Erfolg

Allerdings: Auch Anwälte können keine Wunder be-
wirken und haften auch nicht für den angestrebten 
Erfolg. Auch helfen der beste Vertrag und das 
schönste Gerichtsurteil nichts, wenn diese nicht 
durchsetzbar sind; weil die Gegenpartei zahlungs-
unfähig ist oder weil eine Vollstreckung im Ausland 
viel zu teuer und zu langwierig wäre.

Das Verhältnis zum Anwalt ist ein Auftragsver-
hältnis, das grundsätzlich (bei Tragung der bishe-
rigen Kosten durch den Auftraggeber) von beiden 
Parteien jederzeit beendet werden kann. Dies wird 
aber nicht nötig sein, wenn Sie sich für den richti-
gen Anwalt entscheiden. Wichtig: Wählen Sie einen 
Anwalt, der mit Ihrem Geschäft vertraut ist und der 
zudem die Sorgen des Unternehmertums kennt. 
Ein Wirtschaftsanwalt ist dank seinem Einblick in 
viele Unternehmen und Branchen ein unverzicht-
barer Sparringpartner für Unternehmerinnen und 
Unternehmer.

 thomas Bähler   Rechtsanwalt, Partner Kellerhals Anwälte 
www.kellerhals.ch

Alexander Mazzara, joiz AG, Zürich:

«Das Urteil des Bundesgerichts ist 
ein Sieg für die junge Generation von 
 Mediennutzern in der Schweiz.»

es kommt nicht oft vor, dass ein Jungunternehmer die gerichtliche Auseinandersetzung mit einem Gross- 
konzern sucht. Anwaltskosten und eine juristisch versierte Gegenpartei haben schon manchen Gründer vor 
dem Äussersten zurückschrecken lassen. Nicht so Alexander Mazzara, der 36-jährige Gründer und Geschäfts-
führer des Jugendsenders joiz. er hat UPc cablecom bis vor Bundesgericht gezogen, als die sich weigerte,  
joiz auszustrahlen. Der Kabelnetzgigant hat verloren: Seit Juni 2012 ist joiz − sowohl analog wie in hD − auch 
für cablecom-Kunden erhältlich. Für joiz gab es sogar noch Lob von den höchsten Richtern. In der Urteils- 
begründung schrieben sie, dass Mazzaras team «ein originelles, neuartiges Gesamtprogramm für eine in  
diesem Medium bisher eher wenig berücksichtigte Bevölkerungsgruppe» mache. 

www.joiz.ch


